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Universitä Gregoriana. 8000
Bald wırd sıch eın Jahrhundert vollendet haben, se1lt R. Sohm, VO

Kırchenverständnis der lutherischen Theologie, Kırche den Charakter eines
echtlich verfalsten der auch 1Ur 1n Rechtsbegriffen aren ebıldes

aDg  habesprochen hat un: WIr unls miıt dieser Sohmschen These Aauseinanderzusetzen
Vorliegendes Buch 1St kein Beitrag dieser uns 1m deutschen Sprachgebietgeläufigen Problematik; 1n seinem umfangreıichen Schriftenverzeichn1s, das eine

Fülle deutschsprachlichen Schrifttums aufweist, sucht INnNan Namen Sohm
vergebens. Der offenbar 1n STITENS scholastischer Schule aufgewachsene, theologisch,metaphysisch, erkenntnistheoretisch un rechtsphilosophisch gleich interessierte erf.
wählt eınen völlig anderen Ansatz. Das Mysterium der Kırche der 1n anderen
Worten ihr übernatürliches eın erschlie{fßt sıch u115 NUuUYT und kann VO  3 uns nıcht
anders ertaßt werden als 1n Begriffen unserer Erfahrungswelt, näherhin unserer
verschiedenen wıssenschaftlichen Disziplinen. eın Kirchenrecht xibt der auch
11UT geben kann, hängt daher davon ab, ob die Kirche ıhr Selbstbewufstsein 1n
Rechtsbegriffen ausdrücken kann.

Um diese Frage beantworten können, müften WIr 1M vorhinein uns darüber
klar se1n, W as das Recht ıSE bzw. W1e das echt versteht. Leider bleibt uns 1er
eine klare Auskunft schuldıg. Fıne eindeutige Aussage darüber, W as das echt 1St
un worın die Eıgentümlichkeit besteht, durch die Rechtsnormen ?ich _von Normen
anderer Art unterscheiden, welches Te dıtterentia specıifica IS sucht INan

WwI1Ie be1 vielen utoren auch bei uNnscrTemM erf. leider vergeblich Da
Rechtsnormen als sittlich verpflichtend ansıeht, steht wohl außer Zweitel.
Unverkennbar chreibt ihnen auch W1e Zwangscharakter A doch erblickt

darin ohl kein Wesensmerkmal. Hınreichend deutlich wird, da: das echt
miıt der „socialidad“ Iun hat un folgerecht das Kırchenrecht, eın solches
<1ibt, mi1ıt der „soOcialidad ceristiana“ iun en mu{l Leider verunklart das
wieder dur se1ıne CS5C, 1n der eschatologischen Vollendung werde keine
„Juridicidad“ mehr geben (89); 1St das Kiırchenrecht Ausdruck der Ausflufß der
„socıialidad cristiana“, dann würde diese seine These doch bedeuten, da{fß in der
eschatologischen Vollendung die „socialidad eristi1ana“ bestehen aufgehört hätte.
Wenn Christus das eich dem Vater übergibt un damıiıt das vollendete „Gott alles
ın allem“ beginnt, hebt doch die „socialiıdad cristiana“ nicht auf, sondern führt
sS1e 1M Gegenteıil iıhrer abschließenden Vollendung. Der präzıs und C222
arbeitende erf. hat 65 versaumt, gerade den Begriff, den sich letzten Endes
alles dreht; scharf und eindeutig herauszuarbeiten; offenbar stellt sıch VOT, dieser
Begriff, den alle 1m Munde führen, werde auch VO':  3 allen übereinstimmend klar und
eindeutig verstanden: wünschenswert das ware, 6S tritft leider ıcht

So beschreitet R ANSTALt uns kurz und bündig N, WI1e den Begriff„Recht“ versteht, einen für ihn selbst un für se1ine Leser sehr viel beschwerlicheren
Weg Zunächst geht die Vorfrage, ob denn eın Kirchenrecht überhaupt möglichsel. Da wıe das Götrtliche un Übernatürliche überhaupt auch das, W as die
Kirche 1n ihrem innersten Wesen nach ISst, sıch NUur 1n analogen Begriffen erfassen läßt,mu{fß dies, wWenn anders das Selbstverständnis der Kırche 1n Rechtsbegriffen seinen
Ausdruck finden soll, auch VOo  5 diesen gelten. Soll N daher neben dem weltlichen
echt auch eın kirchliches echt geben, dann kann der el umgreıfendeOberbegriff „Recht“ 1Ur eın analoger se1n, und dasselbe gilt Von jedem einzelnenRechtsbegriff, der dem kırchlichen echt mı1t dem gemeinsam 1St.
Schwerer konnte sıch seine Aufgabe kaum machen. Auft den vielleicht allzu
Ge  begı CINen Weg, eintach VO:  3 der Tatsache auszugehen, daß die Kirche als eın soz1iales

ılde, als ein Verband, WenNnn auch VO  3 sehr eıgener Art,; einer Vielfalt VO  3
Verbänden jedermann VvVor Augen steht, hat durch den von ihm gewählten Ansatz
verzichtet. Für ıhn 1St die Kirche nıcht zunächst einmal eine von ihrem göttlichenStifter errichtete und MmMIit einer Verfassung ausgestattete, 1n Raum und elit
dingfeste Organıisatıon der Instıtution, sondern das yroße „Sakrament“ der
Erlösung, das 61 1n den einzelnen Sakramenten entftaltet. Demnach 1St die
Struktur der Kirche mindestens primär nıcht jJuridisch, sondern sakramental.

Glied der Kirche WIr!| Man, indem INa  3 durch die Taufe 1in S1e als Glied
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Christus als dem Haupt eingegliedert .  wird;: ıne Gliedstellung besonderer Art als
Amtsträger, insbesondere 1n bezug die Eucharistıie, wiırd vermıittelt durch das
Sakrament der Weihe; die Eucharistıie selbst 1St der Mittelpunkt der Kırche un:
en kirchlichen Lebens überhaupt. Diese deutliche Vorbetonung des Sakramentalen
gegenüber dem Juridischen un Jurisdiktionellen lıegt zweıtellos SAaNzZ 1n der Linıe
des 7, Vatiıkan. Konzils, das DSpW. den bischöflichen Weıhegrad nachdrü lıch
gegenüber der Jurisdiktionsgewalt vorbetont. Was bleibt da für das Kirchenrecht

erhaupt noch £un übrıig? Das Kirchenrecht trıtft Vorkehrung, da{fß 1e
Getauften als Glieder der Kırche ıhre Charısmen 1n einer Weiıse betätigen, die den
anderen aut ihrem Weg ZU) übernatürlichen Heil törderlich, auf keinen Fall ber
hinderlich der Sar chädlich ISt; ebenso auf der höheren Ebene, da{fß die Inhaber der
Weihegewalt Von dieser den rechten Gebrauch machen un ıcht der Versuchung
erlıegen, S$1e mıßbrauchen un!: die freie Entfaltung der allen Getautften
geschenkten Gnadengaben beeinträchtigen.

Die Kırche als Mysterium, als das zrofße Sakrament, ebt ıcht VO  3 rechtlichen
Normen, sondern VO:!  ; den Gnadengaben; Aufgabe des Rechtes 1St CS, deren
Entfaltung schützen un: VvVor Abwegen bewahren. Die hierarchische Struktur
der Kırche bleibt völlig unangetastet, doch 1St VO  3 ihr 1n diesem Buch weıter nıcht
die Rede, ausführlicher dagegen von den „AaSOC1aAC1ONeES carısmatıcas“, 5 den
in der Kirche AUS charısmatischem Impuls sıch bildenden Vereinigungen der
Zusammenschlüssen Getaufter, denen nıcht 1Ur die Orden und relig1ösen
Genossenschaften und die 1mM CGIC Can. 684 ff behandelten „ASSOC1ationes tidelium“
zählen, sondern unterschiedslos alle dem Antrieb der Gnade sıch bildenden
Zusammenschlüsse Getautter. Das Kirchenrecht hat gyewährleisten, da{fß 1M
Innenverhältnis alles, Was AL  men wird, dem eıgenen übernatürlichen Heil der
Mitg_l_iede_r förderlich und nıcht abträglich, un! daß 1M Außenverhältnis das Wirken

Vereinigung auch Dritte un: die Kırche 1 Ganzen auf dem Heilsweg fördert,
ıcht hindert.

Musterentwürfe tür eın seiner Konzeption entsprechendes Kirchenrecht legt der
ert. nıcht VOVT. Bestimmt würde eın Grundgesetz der Kirche als Sacramentum
salutis, Wenn überhaupt, NnUur verschwıiındend weniıg mIit dem gemeiınsam ha C:
W as derzeit als lex ftundamentalıis Ecclesiae geplant wird Nıchtsdestoweniger mußfß,
Ja darf un: wırd keinem Wiıderspruch kommen. Die Kirche kann ıhr
Selbstverständnis nıemals erschöpfen un: mu{ daher immer 1n beschränkter
Weıse aussprechen; selbst wenn s1e e 1n Rechtsbegriffen ausspricht, kann s1e 65 auf
mehrere einander ergänzende Weısen Lun.

arbeitet Streng methodisch, tast könnte 111a  - pedantisch. Zu Begınn jedesAbschnitts werden die Gedankenschritte, die tun gedenkt, aufgezählt und
an 1n der angekündigten Reihenfolge ausgeführt; ZU werden S1e

noch einma zusammengefaßt. Damıt erleichtert 6S dem Leser, seinen oft sehr
abstrakten und spekulativen Gedanken folgen; dafür mu{fß dieser eine ZEeWI1SSEUmständlichkeit 1n Kauf nehmen. In einer Zeıt, da viele utoren hne Rücksichtauf ıhre Leser geordneter Gedankenführung und sorgfältigem sprachlichemAusdruck allzusehr tehlen lassen, kann INa  3 dem ert. die Anerkennung tür seine

Nell-Breuning,S;J;saubere Arbeitsweise nıcht Cn.,

Discussione UN  n legge fondamentale Der Ia Chiesa (Testiricerche di Sciıenze relig10se, 8) Gr. 80 (712 S Brescıa LS7Z Paıideia Editrice.
Dieses Sammelwerk des Istiıtuto pCI le Scienze religi0se dı Bologna vereinigtAufsätze Mehrzahl VO  3 Verfassern, die MmMI1t einer Ausnahme alle dem

Vorhaben eiıner lex Ecclesiae fundamentalis (hinfort EEF) grundsätzlich ablehnend
gegenüberstehen: auch der eine, der eın solches Vorhaben nıcht grundsätzlich blehnt,1St entschiedener Gegner des bis Jetzt vorliegenden Entwur

Als Hıstoriker beruft Alberigo (15—37) sıch auf die geschichtliche Erfahrung, Ww1e
S1e sieht: von An An seıen ıcht alleiın die Rechtsregeln, sondern die

Glaubensbekenntnisse 1n den 'eil- der Gliedkirchen gewachsen; der Versuch, VO  3
ben her eine einheıitliche Regelung aufzuerlegen, bedeute einen Bruch miıt der
SanNnzZCN Überlieferung. In einem Exkurs (38—42) übt derzeit regierenden Papstallerdings hne ihn ausdrücklich NCNNCN, bittere Kritıik.
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